
 

NASCO Energie & Rohstoff AG 
Hamburg 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

(virtuelle Hauptversammlung) 

 

am Mittwoch, 15. Dezember 2021, 11:00 Uhr, 

 

in Form einer virtuellen Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten (mit Ausnahme des Stimmrechtsvertreters).  

 

Eine Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung wird live im Internet über-

tragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder deren Bevollmächtigten erfolgt aus-

schließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an einen von der Gesell-

schaft benannten Stimmrechtsvertreter (keine elektronische Teilnahme). Bitte beachten Sie 

insbesondere die Regelungen zur weiterhin erforderlichen Anmeldung zur Hauptversamm-

lung. 

 

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes sind die Räumlichkeiten der Gesell-

schaft, Mittelweg 110c, 20149 Hamburg. 

 

 

I. Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezem-

ber 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 

 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Gesell-

schaft zum 31. Dezember 2020 gemäß §§ 171, 172 AktG gebilligt. Damit ist der Jah-

resabschluss gemäß § 172 AktG festgestellt. Entsprechend den genannten gesetzli-

chen Bestimmungen erfolgt eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu die-

sem Tagesordnungspunkt nicht. 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 

2020 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2020 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. 
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4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steu-

erberatungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu 

wählen.  

 

5. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016, Schaf-

fung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 zur Bar- und/oder Sachkapitaler-

höhung mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss samt entsprechen-

der Satzungsänderung 

 

Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20. Dezember 

2016 für die Dauer von fünf Jahren ab dem Tage der Eintragung des Genehmigten 

Kapitals 2016 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats um bis zu EUR 5.685.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe 

von bis zu 5.685.000, neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- 

und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016).  

 

Mit Blick auf zukünftiges Unternehmenswachstum und etwaige sonstige Finanzie-

rungsmaßnahmen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis strebt der Vorstand der Gesell-

schaft ein hohes Maß an Flexibilität für eventuelle Kapitalmaßnahmen an. Hierzu soll 

unter Aufhebung des nach teilweiser Ausnutzung noch verbliebenen Genehmigten 

Kapitals 2016 ein Genehmigtes Kapital 2021 im rechtlich zulässigen Umfang geschaf-

fen werden. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, die folgenden Beschlüsse zu fassen:  

 

a)  Das von der Hauptversammlung am 20. Dezember 2016 zu Punkt 4 der Ta-

gesordnung beschlossene Genehmigte Kapital 2016 gemäß § 4 der Satzung 

wird, soweit es noch besteht, mit Wirkung auf den Zeitpunkt des Wirksam-

werdens des neuen Genehmigten Kapitals 2021 durch Eintragung in das 

Handelsregister aufgehoben. 

 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit 

bis zum 14. Dezember 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insge-

samt bis zu EUR 6.935.140,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer 

auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Den Aktionären steht grundsätzlich 

ein Bezugsrecht zu. 

 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Aus-

schluss des Bezugsrechts ist dabei nur in den folgenden Fällen zulässig:  
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(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn die ausgegebe-

nen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen und der Aus-

gabepreis der neuen Aktien den Wert der Aktien nicht wesentlich 

unterschreitet. Wenn die Aktien an einer Börse (Freiverkehr oder 

geregelter Markt) notiert werden, entspricht der Wert der Aktie dem 

Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Ge-

sellschaft gleicher Gattung und Ausstattung, ansonsten kann der 

Vorstand andere geeignete Erkenntnisquellen zur Ermittlung des 

Wertes heranziehen. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausga-

bebetrag bzw. Ausgabepreis bei Übernahme der neuen Aktien 

durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des 

Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von der 

Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Be-

trag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist;  

 

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Er-

werb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an 

Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, 

Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produkt-

rechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibun-

gen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstru-

menten;  

 

(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von 

Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. 

-pflichten, die von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaf-

ten ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem 

Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- 

oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. 

Wandlungspflicht zustünde; 

 

(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen; 

 

(v) in sonstigen Fällen, in denen ein Bezugsrechtsausschluss im wohl-

verstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weite-

ren Inhalt der Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhö-

hung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Vorstand wird ermächtigt zu 

bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 5 AktG von einem Kre-

ditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder 

Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen wer-

den sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.  
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Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend 

dem jeweiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten 

Kapital 2021 abzuändern. 

 

c) § 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:  

 

„    § 4 Genehmigtes Kapital 

 

(1) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der 

Zeit bis zum 14. Dezember 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um 

insgesamt bis zu EUR 6.935.140,00 durch ein- oder mehrmalige Aus-

gabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- 

und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Den 

Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. 

 

(2) Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. 

Der Ausschluss des Bezugsrechts ist dabei nur in den folgenden Fällen 

zulässig:  

 

(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn die ausgegebe-

nen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen und der Aus-

gabepreis der neuen Aktien den Wert der Aktien nicht wesentlich 

unterschreitet. Wenn die Aktien an einer Börse (Freiverkehr oder 

geregelter Markt) notiert werden, entspricht der Wert der Aktie 

dem Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der 

Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung, ansonsten kann 

der Vorstand andere geeignete Erkenntnisquellen zur Ermittlung 

des Wertes heranziehen. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als 

Ausgabebetrag bzw. Ausgabepreis bei Übernahme der neuen Ak-

tien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflich-

tung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehre-

ren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubie-

ten, der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist; 

 

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum 

Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen 

an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, 

Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produkt-

rechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibun-

gen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstru-

menten;  
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(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von 

Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten 

bzw. -pflichten, die von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesell-

schaften ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in 

dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Op-

tions- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- 

bzw. Wandlungspflicht zustünde; 

 

(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entste-

hen; 

 

(v) in sonstigen Fällen, in denen ein Bezugsrechtsausschluss im 

wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. 

 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den 

weiteren Inhalt der Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Ka-

pitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Vorstand ist er-

mächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 5 

AktG von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder 

§ 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der 

Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum Be-

zug anzubieten.  

 

(4) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend 

dem jeweiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Geneh-

migten Kapital 2021 abzuändern.“ 

 

Zu Tagesordnungspunkt 5: 

Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen des geneh-

migten Kapitals gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG  

 

a) Einleitung 

 

Der Vorstand hat zu Punkt 5 der Tagesordnung gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG 

i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für den 

Bezugsrechtsausschluss erstattet. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen unter Tagesordnungspunkt 5 die Schaffung eines 

genehmigten Kapitals in Höhe von bis zu EUR 6.935.140,00 vor. Das genehmigte 

Kapital soll die Flexibilität der Gesellschaft erhöhen und ihr im Interesse ihrer Aktio-

näre zusätzliche Handlungsmöglichkeiten einräumen.  

 

Im Falle einer Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals ist den 

Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen, das im Wege des mittelbaren 
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Bezugsrechts abgewickelt werden kann. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen das Bezugsrecht ausschlie-

ßen zu können.  

 

b) Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen um bis zu 10 % 

 

Das Bezugsrecht der Aktionäre kann insbesondere bei Barkapitalerhöhungen im Hin-

blick auf bis zu 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens bzw. der Ausübung der 

Ermächtigung bestehenden Grundkapitals ausgeschlossen werden, wenn der Aus-

gabepreis der neuen Aktien den Wert der Aktien nicht wesentlich unterschreitet. 

Wenn die Aktie an einer Börse (Freiverkehr oder geregelter Markt) notiert werden, 

entspricht der Wert der Aktie dem Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten 

Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung, ansonsten kann der Vor-

stand andere geeignete Erkenntnisquellen zur Ermittlung des Wertes heranziehen. 

Die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre im Hinblick auf Barkapitalerhöhun-

gen, die 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen, ausschließen zu können, versetzt 

die Gesellschaft in die Lage, zur Aufnahme neuer Mittel zur Unternehmensfinanzie-

rung kurzfristig, ohne das Erfordernis eines mindestens 14 Tage dauernden Be-

zugsangebotes, flexibel auf sich bietende günstige Kapitalmarktsituationen zu reagie-

ren und die neuen Aktien bei institutionellen Anlegern platzieren zu können.  

 

Der erleichterte Bezugsrechtsausschluss orientiert sich an einem gesetzlich vorgese-

henen Regelfall, in dem das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden 

kann. Durch die Beschränkung auf 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens bzw. 

der Ausübung der Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals wird das Schutzbedürf-

nis der Aktionäre im Hinblick auf eine quotenmäßige Verwässerung ihrer Beteiligung 

berücksichtigt. Im Falle des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses ist zwingend, 

dass der Ausgabepreis der neuen Aktien den Wert der Aktien, im Falle einer Börsen-

notierung den Börsenkurs, nicht wesentlich unterschreitet. Damit wird dem Schutzbe-

dürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer wertmäßigen Verwässerung ihrer Beteiligung 

Rechnung getragen. Durch diese Festlegung des Ausgabepreises nahe am Börsen-

kurs wird sichergestellt, dass der Wert des Bezugsrechts für die neuen Aktien sich 

praktisch der Nullmarke nähert.  

 

c) Bezugsrechtsausschluss bei Sachleistungen 

 

Das Bezugsrecht kann weiterhin bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbe-

sondere zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an 

Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf 

gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, 

auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finan-

zinstrumenten, ausgeschlossen werden. Hierdurch soll die Gesellschaft die Möglich-

keit erhalten, auf nationalen und internationalen Märkten flexibel auf sich bietende 

Gelegenheiten insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen 
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oder Beteiligungen an Unternehmen sowie auf Angebote zu Unternehmenszusam-

menschlüssen reagieren zu können. Insbesondere im Rahmen von Unternehmens- 

oder Beteiligungserwerben bestehen vielfältige Gründe, Verkäufern statt eines Kauf-

preises ausschließlich in Geld, auch Aktien oder nur Aktien zu gewähren. Insbeson-

dere kann auf diese Weise die Liquidität der Gesellschaft geschont und der / die Ver-

käufer an zukünftigen Kurschancen beteiligt werden. Diese Möglichkeit erhöht die 

Wettbewerbschancen der Gesellschaft bei Akquisitionen. Der Gesellschaft erwächst 

dadurch kein Nachteil, denn die Emission von Aktien gegen Sachleistung setzt vo-

raus, dass der Wert der Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zum Wert 

der Aktien steht. Der Vorstand der Gesellschaft wird bei der Ausnutzung der Ermäch-

tigung sorgfältig die Bewertungsrelation zwischen der Gesellschaft und der erworbe-

nen Beteiligung bzw. des Unternehmens prüfen und im wohlverstandenen Interesse 

der Gesellschaft und der Aktionäre den Ausgabepreis der neuen Aktien und die wei-

teren Bedingungen der Aktienausgabe festlegen.  

 

d) Bezugsrechtsausschluss bei Schuldverschreibungen 

 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zu Gunsten der Inhaber der 

von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldver-

schreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten dient dem Zweck, 

im Falle einer Ausnutzung dieser Ermächtigung den Options- bzw. Wandlungspreis 

nicht entsprechend den sogenannten Verwässerungsklauseln der Options- bzw. 

Wandlungsbedingungen ermäßigen zu müssen. Vielmehr soll auch den Inhabern der 

Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Be-

zugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden können, wie es ihnen nach Ausübung 

des Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Options- oder Wand-

lungspflicht zustehen würde. Mit der Ermächtigung erhält der Vorstand die Möglich-

keit, bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 unter sorgfältiger Abwägung 

der Interessen zwischen beiden Alternativen zu wählen. 

 

e) Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge 

 

Ferner ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, das Bezugs-

recht zur Vermeidung von Spitzenbeträgen auszuschließen. Spitzenbeträge können 

sich aus dem Umfang des jeweiligen Volumens der Kapitalerhöhung und der Festle-

gung eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Der vorgesehene Ausschluss 

des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht ein glattes Bezugsverhältnis und er-

leichtert so die Abwicklung der Emission. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausge-

schlossenen freien Spitzen werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.  

 

f) Bezugsrechtsausschluss in sonstigen Fällen 

 

Der Bezugsrechtsausschluss für sonstige Fälle, die im Interesse der Gesellschaft lie-
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gen, dient der Erhaltung der Flexibilität des Vorstandes in sonstigen Fällen. Zu den-

ken ist etwa an die Eingehung von Kooperationen oder die Gewinnung eines strate-

gischen Investors. Die Bereitstellung eines ausreichenden genehmigten Kapitals mit 

der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts stärkt insofern die Handlungsmög-

lichkeiten der Gesellschaft. Der Vorstand wird das Bezugsrecht nur ausschließen, 

wenn dies im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt.  

 

Soweit der Vorstand während eines Geschäftsjahres die Ermächtigung ausnutzt, wird 

er in der folgenden Hauptversammlung hierüber berichten. 

 

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldver-

schreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder 

ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugs-

rechts 

 

 Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20. Dezember 

2016 (Tagesordnungspunkt 5a) ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 

zum 19. Dezember 2021 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber und/ oder auf den 

Namen lautende Options- und/ oder Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnenn-

betrag von insgesamt bis zu EUR 65.000.000,00 auszugeben und den Inhabern von 

Optionsschuldverschreibungen Optionsrechte sowie den Inhabern von Wandel-

schuldverschreibungen Wandlungsrechte auf neue, auf den Inhaber lautende Stück-

aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu insgesamt EUR 

4.540.000,00 der NASCO Energie & Rohstoff AG nach näherer Maßgabe der Bedin-

gungen der jeweiligen Schuldverschreibungen zu gewähren. Von der Ermächtigung 

wurde teilweise Gebrauch gemacht.  

 

Um der Gesellschaft größtmögliche Flexibilität einzuräumen, soll die Ermächtigung 

zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugs-

rechts gemäß den Vorgaben des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20. De-

zember 2016 nun aufgehoben und durch eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von 

Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten 

mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugs-

rechts ersetzt werden.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

a) Aufhebung der bestehenden Ermächtigung 

 

 Die in der Hauptversammlung vom 20. Dezember 2016 unter Tagesord-

nungspunkt 5a beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-

schuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts wird aufge-

hoben. 
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b) Volumen 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14. 

Dezember 2026 einmalig oder mehrfach Wandel- und/oder Optionsschuld-

verschreibungen oder Genussrechte mit oder ohne Wandlungs- oder Be-

zugsrechten (gemeinsam nachfolgend auch „Schuldverschreibungen“ ge-

nannt) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 65.000.000,00 zu begeben. 

Den Inhabern der im vorhergehenden Satz genannten Schuldverschreibun-

gen können Wandlungs- oder Bezugsrechte auf bis zu 4.348.112 auf den 

Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag 

am Grundkapital in Höhe von insgesamt bis zu EUR 4.348.112,00 gewährt 

werden. Die Wandlungs- und Bezugsrechte können aus einem in dieser oder 

künftigen Hauptversammlungen zu beschließenden bedingten Kapital, aus 

bestehendem oder künftigem genehmigten Kapital und/oder aus Barkapital-

erhöhung und/oder aus bestehenden Aktien bedient werden und/oder einen 

Barausgleich anstelle der Lieferung von Aktien vorsehen. 

 

c) Gegenleistung  

 

Die Schuldverschreibungen können gegen Barleistungen und auch gegen 

Sachleistungen begeben werden, sofern der Wert der Sachleistung den Aus-

gabepreis erreicht. Die Schuldverschreibungen können ferner unter Beach-

tung des zulässigen maximalen Gesamtnennbetrages außer in Euro auch in 

der gesetzlichen Währung eines OECD-Landes begeben werden. 

 

d) Laufzeit 

 

Die Schuldverschreibungen können mit oder ohne Laufzeit begeben werden. 

 

e) Ausgabe durch Konzerngesellschaft 

 

Die Schuldverschreibungen können auch durch eine Konzerngesellschaft 

der Gesellschaft im Sinne von § 18 AktG ausgegeben werden, an der die 

Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist; für 

diesen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

für die Gesellschaft die Garantie für die jeweiligen Wandel- und/oder Opti-

onsschuldverschreibungen und/oder die Genussrechte zu übernehmen und 

den Inhabern von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen oder 

Genussrechten Options- bzw. Wandlungsrechte auf Aktien der Gesellschaft 

zu gewähren.  

 

f) Bezugsrecht 
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Bei der Ausgabe der Schuldverschreibungen steht den Aktionären ein ge-

setzliches Bezugsrecht zu, sofern nicht das Bezugsrecht gemäß den nach-

folgenden Regelungen ausgeschlossen wird. Werden die Schuldverschrei-

bungen von einer Konzerngesellschaft ausgegeben wie vorstehend unter d) 

beschrieben, so ist die Gesellschaft verpflichtet, die Gewährung des gesetz-

lichen Bezugsrechts an die Aktionäre sicher zu stellen, sofern nicht das Be-

zugsrecht gemäß den nachfolgenden Regelungen ausgeschlossen wird. Die 

Schuldverschreibungen können auch einem Emissionsmittler mit der Ver-

pflichtung angeboten werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.  

 

g) Bezugsrechtsausschluss 

 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht der Aktionäre auszuschließen,  

 

(i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

 

(ii) um die Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder die 

Genussrechte, die mit einem Wandlungs- oder Bezugsrecht versehen 

sind, einzelnen Investoren zur Zeichnung anzubieten, soweit der Anteil 

der aufgrund dieser Schuldverschreibungen auszugebenden Aktien 

(einschließlich von Aktien die gemäß dem in dieser Hauptversamm-

lung geschaffenen genehmigten Kapital unter Ausnutzung einer paral-

lelen Ermächtigung für 10 % des Grundkapitals) 10 % des bei Wirk-

samwerden dieser Ermächtigung und bei der Beschlussfassung über 

die Ausübung der Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals nicht 

übersteigt und der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen den nach 

anerkannten Methoden der Finanzmathematik ermittelten theoreti-

schen Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter-

schreitet. Kann ein theoretischer Marktwert wegen fehlender Börsen-

notierung nicht ermittelt werden, so kann der Vorstand andere geeig-

nete Erkenntnisquellen zur Ermittlung des Wertes heranziehen.  

 

(iii) um die Genussrechte ohne Wandlungs- oder Bezugsrecht einzelnen 

Investoren zur Zeichnung anzubieten, soweit der Ausgabepreis den 

nach anerkannten Methoden der Finanzmathematik ermittelten theo-

retischen Marktwert der Genussrechte nicht wesentlich unterschreitet 

und soweit die Genussrechte lediglich obligationsähnlich ausgestaltet 

sind, d. h. weder mitgliedschaftsähnliche Rechte noch Wandlungs- 

oder Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft begründen, keine Be-

teiligung am Liquidationserlös gewähren und sich die Höhe der Aus-

schüttung nicht nach der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanz-

gewinns oder der Dividende richtet;  
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(iv) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von Umtausch- und Be-

zugsrechten, die von der Gesellschaft oder Konzernunternehmen der 

Gesellschaft auf Aktien der Gesellschaft eingeräumt wurden, in dem 

Umfang ein Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen, die nach dieser 

Ermächtigung ausgegeben werden, zu gewähren, wie es ihnen nach 

Ausübung ihres Wandlungs- oder Bezugsrechts beziehungsweise 

nach Erfüllung einer etwaigen Wandlungspflicht zustünde (Verwässe-

rungsschutz), oder 

 

(v) soweit Schuldverschreibungen gegen Sachleistungen, insbesondere 

zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligun-

gen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, 

Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrech-

ten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, Wan-

delschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten, bege-

ben werden und der Ausschluss des Bezugsrechts im überwiegenden 

Interesse der Gesellschaft liegt; 

 

(vi) in sonstigen Fällen, in denen ein Bezugsrechtsausschluss im wohlver-

standenen Interesse der Gesellschaft liegt. 

 

h) Bezugspreis, Verwässerungsschutz 

 

Bei Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder Genuss-

rechten mit Wandlungs- oder Bezugsrecht ist ein Umtausch- oder Bezugs-

verhältnis festzulegen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division 

des Nennbetrags einer einzelnen Schuldverschreibung durch den festge-

setzten Wandlungspreis für eine Aktie. Das Umtauschverhältnis kann sich 

auch durch Division des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabepreises 

einer Schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine 

Aktie ergeben. Diese Regelungen gelten entsprechend für das Bezugsver-

hältnis. Der jeweils festzusetzende Wandlungs-/Options- oder Bezugspreis 

für eine Aktie muss mindestens 80 % des durchschnittlichen Börsenkurses 

der Aktie der Gesellschaft an den letzten 10 Börsenhandelstagen vor der 

Beschlussfassung des Vorstandes über die Ausgabe der Schuldverschrei-

bungen in der Eröffnungsauktion im XETRA®-Handel an der Frankfurter 

Wertpapierbörse (oder einem von der Deutschen Börse AG bestimmten 

Nachfolgesystem) oder, sofern ein XETRA®-Handel in Aktien der Gesell-

schaft nicht stattfindet, derjenigen Börse an der in diesen 10 Börsenhandel-

stagen die meisten Aktien (Anzahl) der Gesellschaft in Summe gehandelt 

wurden, betragen. Ist ein Börsenkurs der Aktien der NASCO Energie & Roh-

stoff AG bei Beschlussfassung durch den Vorstand über die Ausgabe der 

Schuldverschreibungen nicht vorhanden, so kann der Vorstand andere ge-

eignete Erkenntnisquellen zur Ermittlung des Wertes heranziehen. 
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Für den Fall, dass die Gesellschaft während der Laufzeit der nach dieser 

Ermächtigung ausgegebenen Schuldverschreibungen unter Einräumung ei-

nes Bezugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht oder weitere 

Schuldverschreibungen, einschließlich Gewinnschuldverschreibungen oder 

Genussrechte, mit Umtausch- oder Bezugsrechten auf Aktien der Gesell-

schaft ausgibt, ohne dass zugleich auch den Inhabern der nach diesem Be-

schluss ausgegebenen und mit einem Umtausch- oder Bezugsrecht verse-

henen Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht eingeräumt wird, wie es 

ihnen nach Ausübung ihres Umtausch- oder Bezugsrechts zustehen würde, 

können in den Ausgabebedingungen der Schuldverschreibungen insbeson-

dere die nachfolgenden Regelungen vorgesehen werden (Verwässerungs-

schutzklausel): 

 

(i) Kapitalerhöhung gegen Einlagen und Gewährung von sonstigen 

Bezugsrechten 

 

Im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Einlagen unter Gewährung von 

Bezugsrechten oder der Gewährung von sonstigen Bezugsrechten 

wird der Wandlungspreis um den Bezugsrechtswert ermäßigt.  

 

Der „Bezugsrechtswert“ entspricht dabei (i) dem durchschnittlichen 

Börsenkurs des den Aktionären zustehenden Bezugsrechts an den 

letzten 10 Börsenhandelstagen der Bezugsrechte in der Eröffnungs-

auktion im XETRA®-Handel (oder einem von der Deutschen Börse AG 

bestimmten Nachfolgesystem) oder, sofern ein XETRA®-Handel in Ak-

tien der Gesellschaft nicht stattfindet, eines solchen im Freiverkehr der 

Frankfurter Wertpapierbörse, oder, sofern weder ein XETRA®-Handel 

in Aktien der Gesellschaft noch ein Handel im Freiverkehr der Frank-

furter Wertpapierbörse stattfindet, derjenigen Börse an der in diesen 

10 Börsenhandelstagen die meisten Aktien (Anzahl) der Gesellschaft 

in Summe gehandelt wurden oder, soweit ein Handel mit Bezugsrech-

ten im XETRA®-Handel oder im Freiverkehr der Frankfurter Wertpa-

pierbörse oder einer anderen Börse nicht stattfindet, (ii) dem von der 

in den Ausgabebedingungen festgesetzten Wandlungsstelle oder Be-

zugsstelle nach finanzmathematischen Methoden ermittelten Wert des 

Bezugsrechts. 

 

(ii) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln  

 

Im Falle einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erhöht sich 

das zur Sicherung des Wandlungsrechts bestehende bedingte Kapital 

im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital (§ 218 AktG). Den Anlei-

hegläubigern werden bei Ausübung ihres Wandlungsrechts so viele 
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zusätzliche Aktien zur Verfügung gestellt, als hätten sie ihr Wandlungs-

recht zum Zeitpunkt der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln be-

reits ausgeübt. Bruchteile von Aktien, die in Folge einer Kapitalerhö-

hung aus Gesellschaftsmitteln entstehen, werden bei der Ausübung 

des Wandlungsrechts nicht ausgeglichen.  

 

(iii) Aktiensplit  

 

Falls sich die Anzahl der Aktien verändert, ohne dass sich das Grund-

kapital ändert (Neueinteilung des Grundkapitals), gilt die in vorstehend 

(ii) vorgesehene Regelung sinngemäß.  

 

In jedem Fall darf der anteilige Betrag am Grundkapital der je Schuldver-

schreibung zu beziehenden Aktien den Ausgabepreis der Schuldverschrei-

bung nicht übersteigen. 

 

i) Weitere Bedingungen der Schuldverschreibungen 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weite-

ren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, 

insbesondere Laufzeit, Ausgabe- und Ausübungszeiträume sowie Kündi-

gung, Ausgabepreis der Schuldverschreibungen, Zinssatz, Stückelung und 

Anpassung des Bezugspreises und Begründung einer Wandlungspflicht 

festzusetzen.  

 

Zu Tagesordnungspunkt 6: 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG i.V.m. 

§ 186 Abs. 4 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen der Ermächti-

gung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen 

und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) 

 

a) Einleitung 

 

Vorstand und Aufsichtsrat bitten die Aktionäre der Gesellschaft unter Tagesordnungs-

punkt 6 um die Ermächtigung zur Begebung von Wandelschuldverschreibungen und 

Optionsschuldverschreibungen sowie von Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- 

oder Bezugsrecht. Diese Finanzierungsinstrumente können jeweils mit Umtausch-

rechten oder Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft versehen werden. Den Inha-

bern dieser Umtausch- oder Bezugsrechte wird dadurch die Möglichkeit eröffnet, Ak-

tien der Gesellschaft zu erwerben, indem sie ihre bereits an die Gesellschaft erbrach-

ten Leistungen in Eigenkapital umwandeln (Umtauschrecht) oder eine zusätzliche 

Einzahlung in das Eigenkapital der Gesellschaft leisten (Bezugsrecht). Die Gesell-

schaft kann bei einer Emission auch beschließen, dass die begebenen Schuldver-

schreibungen und Genussrechte später auf Verlangen der Gesellschaft in Aktien der 
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Gesellschaft zu tauschen sind (Wandlungspflicht). Lieferung der Aktien bei Ausübung 

der Umtausch- und Bezugsrechte bzw. Erfüllung der Wandlungspflicht ist möglich aus 

bedingtem Kapital, genehmigtem Kapital oder eigenen Aktien. Auch ein Barausgleich 

wäre möglich. 

 

Die Ermächtigung in Tagesordnungspunkt 6 soll in erster Linie dazu dienen, die Ka-

pitalausstattung der Gesellschaft bei Bedarf zügig und flexibel stärken zu können. 

 

Die zum gegenwärtigen Zeitpunkt weitgehend offene Festlegung der Bedingungen 

für die Begebung der genannten Finanzierungsinstrumente ermöglicht es der Gesell-

schaft, auf die jeweils aktuellen Marktverhältnisse angemessen zu reagieren und 

neues Kapital zu möglichst geringen Kosten aufzunehmen. Rein vorsorglich soll mit 

der vorgeschlagenen Ermächtigung auch die Möglichkeit geschaffen werden, diese 

Finanzierungsinstrumente wie ein genehmigtes Kapital zum liquiditätsschonenden 

Erwerb von Vermögensgegenständen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen 

und Beteiligungen hieran, zu nutzen. In der Praxis dürfte diese Verwendung jedoch 

von untergeordneter Bedeutung sein. 

 

Bei der Begebung dieser Finanzierungsinstrumente haben die Aktionäre der Gesell-

schaft gemäß § 221 Abs. 4 AktG grundsätzlich ein Bezugsrecht hierauf. 

 

Mit den unter Tagesordnungspunkt 6 erbetenen Ermächtigungen soll der Gesellschaft 

die Möglichkeit eröffnet werden, das Bezugsrecht in bestimmten Fällen auszuschlie-

ßen, wenn dies im überwiegenden Interesse der Gesellschaft erforderlich sein sollte. 

Im Einzelnen gilt hierbei Folgendes: 

 

b) Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge 

 

Vorstand und Aufsichtsrat sollen ermächtigt werden, das Bezugsrecht für Spitzenbe-

träge auszuschließen. Dies kann erforderlich werden, wenn anders ein praktikables 

Bezugsverhältnis nicht zu erreichen ist. Die Gesellschaft wird sich bemühen, freie 

Spitzen im Interesse der Aktionäre bestmöglich zu verwerten. 

 

c) Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen um bis zu 10 % 

 

Für die Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen sowie für Genuss-

rechte, die mit einem Umtausch- oder Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft ver-

sehen sind, soll der Vorstand in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ermächtigt werden, das Bezugsrecht auszuschließen, wenn der Ausgabepreis 

des jeweiligen Finanzierungsinstruments dessen nach anerkannten Methoden der Fi-

nanzmathematik ermittelten theoretischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. 

Kann ein theoretischer Marktwert wegen fehlender Börsennotierung nicht ermittelt 

werden, so kann der Vorstand andere geeignete Erkenntnisquellen zur Ermittlung des 

Wertes heranziehen. Dieser Bezugsrechtsausschluss könnte erforderlich werden, 
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wenn eine Schuldverschreibung schnell platziert werden soll, um ein günstiges Mark-

tumfeld zu nutzen. Durch den Ausschluss des Bezugsrechts erhält die Gesellschaft 

in diesem Fall die erforderliche Flexibilität, im Falle einer Börsennotierung eine güns-

tige Börsensituation kurzfristig zu nutzen. 

 

Die Interessen der Aktionäre werden in diesem Fall dadurch gewahrt, dass der Aus-

gabepreis der Schuldverschreibungen im Falle einer Börsennotierung nicht wesent-

lich unter dem Marktwert liegt, wodurch der Wert des ausgeschlossenen Bezugs-

rechts soweit wie möglich minimiert wird. Daneben ist diese Ermächtigung auf die in 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorgesehene Grenze von 10 % des Grundkapitals be-

schränkt. Durch diese Vorgaben sind die Aktionäre nach der Vorstellung des Gesetz-

gebers vor einer zu weitgehenden Verwässerung ihres Anteilsbesitzes geschützt.  

 

d) Bezugsrechtsausschluss bei rein schuldrechtlichen Genussrechten 

 

Der Vorstand soll ferner mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt werden, bei der 

Ausgabe von Genussrechten, die in ihrer Ausstattung nicht aktiengleich oder aktien-

ähnlich sind, also insbesondere keine Teilhabe am Liquidationserlös gewähren und 

bei denen sich die Höhe der Ausschüttung nicht nach der Höhe des Jahresüberschus-

ses, des Bilanzgewinns oder der Dividende richtet, und die nicht mit Wandlungs- oder 

Bezugsrechten verbunden sind, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Un-

ter der Prämisse einer obligationsähnlichen Ausgestaltung der Genussrechte wird die 

mitgliedschaftliche Position der Aktionäre nicht betroffen; weder das Stimmrecht noch 

der anteilige Dividendenanspruch oder der Anteil am Gesellschaftsvermögen würden 

durch eine bezugsrechtslose Genussrechtsemission verändert. Im Falle eines Be-

zugsrechtsausschlusses müssten die Genussrechte zudem verbindlich zu marktge-

rechten Ausgabebedingungen begeben werden, so dass sich diesbezüglich schon 

kein nennenswerter Bezugsrechtswert ergäbe. Demgegenüber wird der Vorstand 

durch die Möglichkeit eines Bezugsrechtsausschlusses in die Lage versetzt, ein nied-

riges Zinsniveau bzw. eine günstige Nachfragesituation flexibel und kurzfristig für eine 

Emission zu nutzen. Dadurch ist er in der Lage, das Platzierungsrisiko deutlich zu 

reduzieren. Dagegen bestünde bei einer Genussrechtsemission unter Wahrung des 

Bezugsrechts die je nach Marktlage mehr oder weniger große Gefahr, dass sich die 

einmal festgesetzten Konditionen bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Platzierung am 

Markt als nicht mehr marktgerecht erweisen. Die Gesellschaft liefe daher Gefahr, die 

Genussrechte gar nicht platzieren zu können, oder aber, diese zu günstig zu platzie-

ren. Beides wäre nicht im Interesse der Gesellschaft oder ihrer Aktionäre. Um dem 

Schutzbedürfnis der Aktionäre Rechnung zu tragen, wird der Vorstand jedoch im Ein-

zelfall sorgfältig prüfen, ob ein Bezugsrechtsausschluss im Interesse der Gesellschaft 

erforderlich ist. 

 

e) Bezugsrechtsausschluss für Verwässerungsschutz 
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Darüber hinaus soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, soweit dies 

erforderlich ist, um auch den Inhabern von Umtausch- und Bezugsrechten ein Be-

zugsrecht zu gewähren, wie es ihnen zustünde, wenn sie ihr Umtausch- oder Bezugs-

recht bereits ausgeübt beziehungsweise ihre Wandlungspflicht bereits erfüllt hätten. 

Finanzierungsinstrumente wie die hier beschriebenen enthalten in ihren Bedingungen 

regelmäßig eine Verwässerungsschutzklausel für den Fall, dass die Gesellschaft wei-

tere solcher Finanzierungsinstrumente oder Aktien emittiert, auf die die Aktionäre ein 

Bezugsrecht haben. Damit der Wert dieser Finanzierungsinstrumente durch solche 

Maßnahmen nicht beeinträchtigt wird, erhalten die Inhaber dieser Finanzierungsin-

strumente in der Regel dadurch einen Ausgleich, dass der Umtausch- oder Bezugs-

preis ermäßigt wird oder dass sie ebenfalls ein Bezugsrecht auf die später emittierten 

Finanzierungsinstrumente oder Aktien erhalten. Um sich insoweit größtmögliche Fle-

xibilität zu erhalten, soll daher auch für diesen Fall die Möglichkeit zum Bezugsrechts-

ausschluss bestehen. Dies dient einer erleichterten Platzierung und damit letztlich der 

optimalen Finanzierungsstruktur der Gesellschaft. 

 

f) Bezugsrechtsausschluss bei Sachleistungen 

 

Des Weiteren soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, um die jeweili-

gen Finanzinstrumente gegen Sachleistungen begeben zu können. Die Ermächtigung 

soll der Gesellschaft die Möglichkeit verschaffen, diese Finanzierungsinstrumente 

auch im Zusammenhang mit dem Erwerb von Vermögensgegenständen einzusetzen. 

Dies kann, wie schon aus dem Wortlaut des Beschlussvorschlags hervorgeht, insbe-

sondere beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an 

Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf 

gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, 

auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finan-

zinstrumenten, praktisch werden. In solchen Fällen bestehen die Verkäufer häufig 

darauf, eine Gegenleistung in anderer Form als Geld oder nur Geld zu erhalten. Dann 

kann es eine interessante Alternative darstellen, anstelle oder neben der Gewährung 

von Aktien oder Barleistungen Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungs-

rechten oder Genussrechte anzubieten. Diese Möglichkeit schafft zusätzliche Flexi-

bilität und erhöht die Chancen der Gesellschaft bei Akquisitionen. 

 

Sowohl die Ermächtigung zur Ausgabe gegen Sachleistungen als auch ein diesbe-

züglicher Bezugsrechtsausschluss, sollen jedoch nur dann genutzt werden, wenn der 

Erwerb des betreffenden Gegenstands im überwiegenden Interesse der Gesellschaft 

liegt und ein anderweitiger Erwerb, insbesondere durch Kauf, rechtlich oder tatsäch-

lich nicht oder nur zu ungünstigeren Bedingungen in Betracht kommt. In diesen Fällen 

wird die Gesellschaft indes stets prüfen, ob ein ebenso geeigneter Weg zum Erwerb 

der Sache zur Verfügung steht, der in seinen Auswirkungen weniger stark in die Stel-

lung der Aktionäre eingreift. Dem Interesse der Aktionäre wird weiter dadurch Rech-

nung getragen, dass die Gesellschaft bei dem Erwerb von Sachleistungen gegen die 
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Begebung einer Schuldverschreibung und/oder von Genussrechten und/oder die 

Ausgabe neuer Aktien verpflichtet ist, sich an Marktpreisen zu orientieren. 

 

g) Bezugsrechtsausschluss in sonstigen Fällen 

 

Der Bezugsrechtsausschluss für sonstige Fälle, die im Interesse der Gesellschaft lie-

gen, dient der Erhaltung der Flexibilität des Vorstandes in sonstigen Fällen. Zu den-

ken ist etwa an die Eingehung von Kooperationen. Die Bereitstellung einer ausrei-

chenden Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen mit der Möglichkeit 

zum Ausschluss des Bezugsrechts stärkt insofern die Handlungsmöglichkeiten der 

Gesellschaft. Der Vorstand wird das Bezugsrecht nur ausschließen, wenn dies im 

wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. 

 

Der Vorstand wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung der Ermächti-

gung im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre ist. 

 

7. Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals I 2016 

sowie über die Schaffung des Bedingten Kapitals I 2021 samt entsprechender 

Satzungsänderungen 

 

Mit Rücksicht auf die unter Tagesordnungspunkt 6 lit. a) vorgeschlagene Aufhebung 

der in der Hauptversammlung vom 20. Dezember 2016 unter Tagesordnungspunkt 

5a beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen 

soll das bestehende Bedingte Kapital I 2016 gemäß § 4a der Satzung nur noch in 

dem Umfang bestehen bleiben, in dem es potenziell zur Erfüllung von auf Grundlage 

der vorgenannten Ermächtigung ausgegebenen und noch nicht verfallenen Wand-

lungs- oder Bezugsrechten benötigt wird und im Übrigen aufgehoben werden. 

 

Ferner soll für die Zwecke der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldver-

schreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne 

Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 

Tagesordnungspunkt 6 ein neues Bedingtes Kapital I 2021 geschaffen werden. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

a) Das bestehende Bedingte Kapital I 2016 wird im Umfang von 

EUR 3.340.000,00 aufgehoben. 

 

b) § 4a Abs. 1 der Satzung wird entsprechend wie folgt neu gefasst: 

 

„(1) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.200.000,00 durch Ausgabe von 

bis zu 1.200.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt 

erhöht (Bedingtes Kapital I 2016).“ 

 



18 von 44 

 

c) Das Grundkapital wird um bis zu EUR 4.348.112,00 durch Ausgabe von bis 

zu 4.348.112 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnbe-

rechtigung ab Beginn des letzten Geschäftsjahrs, für das noch kein Gewinn-

verwendungsbeschluss gefasst wurde, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I 

2021). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Bedienung von Schuldver-

schreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-

sammlung vom 15. Dezember 2021 unter Tagesordnungspunkt 6 ausgege-

ben werden. Dabei wird die bedingte Kapitalerhöhung nur insoweit durchge-

führt, wie 

 

(i) die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 

und/oder von Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrechten, 

die von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten Konzernunter-

nehmen aufgrund des in der Hauptversammlung vom 15. Dezem-

ber 2021 gefassten Ermächtigungsbeschlusses bis zum 14. De-

zember 2026 ausgegeben wurden, von ihrem Umtausch- oder Be-

zugsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft sich entschließt, 

die Umtausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem Bedingten Kapital I 

2021 zu bedienen, oder 

 

(ii) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber von Wandel- und/oder Op-

tionsschuldverschreibungen und/oder von Genussrechten mit Um-

tausch- oder Bezugsrechten, die von der Gesellschaft oder ihren 

nachgeordneten Konzernunternehmen aufgrund des in der Haupt-

versammlung vom 15. Dezember 2021 gefassten Ermächtigungs-

beschlusses bis zum 14. Dezember 2026 ausgegeben wurden, ihre 

Pflicht zum Umtausch erfüllen und die Gesellschaft sich entschließt, 

die Umtausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem Bedingten Kapital I 

2021 zu bedienen. 

 

Die Ausgabe der Aktien erfolgt gemäß den Vorgaben des Ermächtigungsbe-

schlusses der Hauptversammlung vom 15. Dezember 2021 unter Tagesord-

nungspunkt 6, d.h. insbesondere zu mindestens 80 % des durchschnittlichen 

Börsenkurses der Aktie der Gesellschaft an den letzten 10 Börsenhandels-

tagen vor der Beschlussfassung des Vorstandes über die Ausgabe der 

Schuldverschreibungen in der Eröffnungsauktion im XETRA®-Handel an der 

Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem von der Deutschen Börse AG be-

stimmten Nachfolgesystem) oder, sofern ein XETRA®-Handel in Aktien der 

Gesellschaft nicht stattfindet, derjenigen Börse an der in diesen 10 Börsen-

handelstagen die meisten Aktien (Anzahl) der Gesellschaft in Summe ge-

handelt wurden, vor der Beschlussfassung des Vorstandes über die Aus-

gabe der jeweiligen Schuldverschreibungen unter Berücksichtigung von An-

passungen gemäß der im Beschluss der vorgenannten Hauptversammlung 

unter Tagesordnungspunkt 6 bestimmten Verwässerungsschutzregeln. 
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Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend 

dem jeweiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Bedingten Ka-

pital I 2021 abzuändern. 

 

d) In die Satzung wird folgender neuer § 4c eingefügt: 

 

„    § 4c Bedingtes Kapital I 2021  

 

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 4.348.112,00 durch Ausgabe von bis zu 

4.348.112 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberech-

tigung ab Beginn des letzten Geschäftsjahrs, für das noch kein Gewinnver-

wendungsbeschluss gefasst wurde, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I 

2021). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie 

 

(i) die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 

und/oder von Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrechten, 

die von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten Konzernunter-

nehmen aufgrund des in der Hauptversammlung vom 15. Dezem-

ber 2021 gefassten Ermächtigungsbeschlusses bis zum 14. De-

zember 2026 ausgegeben wurden, von ihrem Umtausch- oder Be-

zugsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft sich entschließt, 

die Umtausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem Bedingten Kapital I 

2021 zu bedienen, oder 

 

(ii) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber von Wandel- und/oder Op-

tionsschuldverschreibungen und/oder von Genussrechten mit Um-

tausch- oder Bezugsrechten, die von der Gesellschaft oder ihren 

nachgeordneten Konzernunternehmen aufgrund des in der Haupt-

versammlung vom 15. Dezember 2021 gefassten Ermächtigungs-

beschlusses bis zum 14. Dezember 2026 ausgegeben wurden, ihre 

Pflicht zum Umtausch erfüllen und die Gesellschaft sich entschließt, 

die Umtausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem Bedingten Kapital I 

2021 zu bedienen. 

 

Die Ausgabe der Aktien erfolgt gemäß den Vorgaben des Ermächtigungsbe-

schlusses der Hauptversammlung vom 15. Dezember 2021 unter Tagesord-

nungspunkt 6, d.h. insbesondere zu mindestens 80 % des durchschnittlichen 

Börsenkurses der Aktie der Gesellschaft an den letzten 10 Börsenhandels-

tagen vor der Beschlussfassung des Vorstandes über die Ausgabe der 

Schuldverschreibungen in der Eröffnungsauktion im XETRA®-Handel an der 

Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem von der Deutschen Börse AG be-

stimmten Nachfolgesystem) oder, sofern ein XETRA®-Handel in Aktien der 
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Gesellschaft nicht stattfindet, derjenigen Börse an der in diesen 10 Börsen-

handelstagen die meisten Aktien (Anzahl) der Gesellschaft in Summe ge-

handelt wurden, vor der Beschlussfassung des Vorstandes über die Aus-

gabe der jeweiligen Schuldverschreibungen unter Berücksichtigung von An-

passungen gemäß der im Beschluss der vorgenannten Hauptversammlung 

unter Tagesordnungspunkt 6 bestimmten Verwässerungsschutzregeln. 

 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem 

jeweiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital I 

2021 abzuändern.“ 

 

8.  Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung zur Auflage des Akti-

enoptionsplans 2016, die Aufhebung des Bedingten Kapitals II 2016, die Schaf-

fung einer Ermächtigung zur Implementierung eines Aktienoptionsplans 2021 

und die Schaffung des Bedingten Kapitals II 2021 zur Bedienung des Aktienopti-

onsplans 2021 samt entsprechender Satzungsänderung  

 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20. Dezember 2016 (Tagesordnungs-

punkt 6a) wurde eine Ermächtigung für ein Aktienoptionsplan 2016 beschlossen. Aus 

dieser Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen sind keine Optionen ausgege-

ben worden und sollen keine Optionen mehr ausgegeben werden. 

 

Um der Gesellschaft größtmögliche Flexibilität einzuräumen, sollen eine neue, auf dem 

aktuellen, erhöhten Grundkapital aufbauende Ermächtigung zur Implementierung ei-

nes Aktienoptionsplans 2021 und ein neues Bedingtes Kapital II 2021 beschlossen 

werden.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die folgenden Beschlüsse zu fassen: 

 

a) Die bestehende Ermächtigung zur Implementierung eines Aktienoptionsplans 

 2016 und das Bedingte Kapital II 2016 gemäß § 4b der Satzung werden

 aufgehoben. 

 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 

14. Dezember 2026 einmalig oder mehrmals bis zu insgesamt 1.387.028 Opti-

onen an gegenwärtige und zukünftige Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstands 

der Gesellschaft auszugeben, die den Erwerber nach Maßgabe der Optionsbe-

dingungen berechtigen, neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesell-

schaft zu erwerben (Aktienoptionsplan 2021). Soweit Optionen an Mitglieder 

des Vorstands der Gesellschaft ausgegeben werden sollen, ist nur der Auf-

sichtsrat zur Ausgabe berechtigt. 

 

Die Eckpunkte für die Ausgabe der Optionen lauten wie folgt: 
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aa) Kreis der Bezugsberechtigten/Aufteilung der Bezugsrechte 

 

Der Kreis der Bezugsberechtigten setzt sich bei einem Gesamtvo-

lumen der maximal zur Ausgabe zur Verfügung stehenden Optio-

nen in Höhe von bis zu 1.387.028 Stück wie folgt zusammen: 

 

(i) Auf die gegenwärtigen und zukünftigen Mitglieder des Vor-

stands der Gesellschaft entfallen bis zu 1.040.271 Optio-

nen. 

 

(ii) Auf die gegenwärtigen und zukünftigen Mitarbeiter der Ge-

sellschaft entfallen bis zu 346.757 Optionen. 

 

bb) Einräumung der Optionen (Erwerbszeiträume) und Ausgabetag 

 

Optionen können den Bezugsberechtigten einmalig oder in mehre-

ren Tranchen bis zum 14. Dezember 2026 zum Erwerb angeboten 

werden, außer jeweils im Zeitraum von 30 Kalendertagen vor Be-

kanntgabe der vorläufigen Zahlen für das jeweils vorangegangene 

Geschäftsjahr der Gesellschaft bzw. vor Veröffentlichung des Jah-

resabschlusses oder der vorläufigen Zahlen für einen Quartals- 

oder Halbjahresabschluss bzw. eines Quartals- oder Halbjahresab-

schlusses. „Ausgabetag“ ist der Tag, an dem die Gesellschaft an 

den jeweiligen Bezugsberechtigten das Angebot auf Gewährung 

von Optionen absendet. Das Angebot kann einen späteren Ausga-

betag vorsehen.  

 

cc) Inhalt der Optionsrechte, Ausübungspreis (Ausgabebetrag), Erfül-

lung 

 

Durch Ausübung der Option können im Verhältnis 1:1 auf den Inha-

ber lautende, stimmberechtigte Stückaktien der Gesellschaft gegen 

Zahlung des Ausübungspreises bezogen werden. Der Ausübungs-

preis beträgt EUR 4,85. 

 

Die Optionen können aus durch diese oder zukünftige Hauptver-

sammlungen zu schaffendem bedingten Kapital, aus bestehendem 

oder zukünftigem genehmigten Kapital oder bestehenden Aktien 

bedient werden. Alternativ kann dem Bezugsberechtigten bei Opti-

onsausübung nach Wahl der Gesellschaft auch ein Barausgleich 

gewährt werden.  
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dd) Laufzeit der Optionen 

 

Die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2021 ausgegebenen Opti-

onen können nur innerhalb von vier Jahren nach ihrer erstmaligen 

Ausübungsmöglichkeit ausgeübt werden. 

 

ee) Wartezeit für die erstmalige Ausübung und Ausübungszeiträume 

sowie Erfolgsziel 

 

Der Bezugsberechtigte kann die Optionen ausüben, sobald mindes-

tens vier Jahre seit ihrer Ausgabe vergangen sind (Wartezeit i.S.v. 

§ 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG). 

 

Weitere Voraussetzung für die Ausübung der Optionen ist, dass be-

stimmte nachfolgend definierte Erfolgsziele erfüllt sind (Erfolgsziel 

i.S.v. § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG).  

 

Die Erfolgsziele bestimmen sich für die Bezugsberechtigten jeweils 

wie folgt, wobei die nachfolgenden Bedingungen unter (i) und (ii) 

alternativ sind:  

 

(i) Aus den Optionsrechten können Bezugsrechte ausgeübt 

werden, wenn der Unternehmenswert am Ausübungstag 

im Vergleich zum Unternehmenswert am Ausgabetag den 

Wert ("Zielwert") erreicht oder übersteigt, der sich ergibt, 

wenn der Unternehmenswert in jedem 12-Monatszeitraum 

seit dem Ausgabetag, verglichen mit dem Unternehmens-

wert am Ende des jeweils unmittelbar vorangegangenen 

12-Monatszeitraums, jeweils um mindestens 5% angestie-

gen ist (Erfolgsziel 1).  

 

Das Erfolgsziel ist erreicht, wenn der Zielwert am Aus-

übungstag erreicht oder überschritten ist, unabhängig da-

von, ob in jedem einzelnen 12-Monatszeitraum seit dem 

Ausgabetag ein Anstieg des Unternehmenswerts um 5% 

erfolgt ist oder nicht. Ist bis zum Ausübungstag der dann 

laufende 12-Monatszeitraum noch nicht abgelaufen, wird 

er pro rata temporis in Ansatz gebracht. 

 

Der "Unternehmenswert" ist das Produkt aus dem Wert 

einer Aktie und der Gesamtzahl der Aktien an der Gesell-

schaft (ohne eigene Aktien). Der Wert einer Aktie („Aktien-

wert“) bestimmt sich dabei wie folgt: 
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Sofern ein XETRA®-Handel in Aktien der Gesellschaft 

stattfindet, entspricht der Aktienwert dem durchschnittli-

chen Börsenkurs in der Eröffnungsauktion im XETRA®-

Handel der Aktie der Gesellschaft an der Frankfurter Wert-

papierbörse (oder einem von der Deutschen Börse AG be-

stimmten Nachfolgesystem) an den letzten 10 Börsenhan-

delstagen vor dem Ausgabetrag bzw. Ausübungstag. Fin-

det ein XETRA®-Handel in Aktien der Gesellschaft nicht 

statt, so bestimmt sich der Aktienwert aus dem Durch-

schnitt der Eröffnungsauktionspreise an derjenigen Börse, 

an der in diesen zehn Börsenhandelstagen die höchste An-

zahl an Aktien der Gesellschaft in Summe gehandelt wur-

den. Ist ein Börsenkurs der Aktien der NASCO Energie & 

Rohstoff AG an keinem der letzten 10 Börsenhandelstage 

am Ausgabetrag bzw. Ausübungstag nicht feststellbar, so 

können Vorstand und Aufsichtsrat andere geeignete Er-

kenntnisquellen zur Ermittlung des Wertes heranziehen;  

 

(ii)  Aus den Optionsrechten können Bezugsrechte auch dann 

ausgeübt werden, wenn ein gegenwärtiger oder zukünfti-

ger Aktionär eine Mehrheitsbeteiligung an der NASCO 

Energie & Rohstoff AG i.S.d. § 16 AktG erwirbt oder im 

Falle einer Transaktion mit vergleichbarer wirtschaftlicher 

Wirkung (Erfolgsziel 2).  

 

Zur Vermeidung von lnsiderverstößen dürfen Optionen auch nach 

Ablauf der Wartezeit und unbeschadet der Beachtung des Erfolgs-

ziels jeweils im Zeitraum von 30 Kalendertagen vor Bekanntgabe 

der Unternehmenszahlen, d.h. vor Veröffentlichung des Jahresab-

schlusses bzw. etwaiger Quartals- oder Zwischenberichte nicht 

ausgeübt werden. Im Übrigen sind die Einschränkungen zu beach-

ten, die aus den allgemeinen Rechtsvorschriften, insbesondere der 

Marktmissbrauchsverordnung und dem Wertpapierhandelsgesetz, 

folgen. 

 

ff) Nichtübertragbarkeit der Optionen 

 

Optionen können – mit Ausnahme des Erbfalls – nicht übertragen, 

verpfändet oder sonst belastet werden. 

 

gg)  Verfall der Optionen („Vesting Period“) 

 

Es sollen Regelungen zum Verfall von Bezugsrechten vorgesehen 

werden. 
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hh) Besteuerung der Optionen 

 

Alle im Rahmen der Gewährung bzw. Ausübung der Optionen et-

waig anfallenden Steuern, insbesondere Einkommensteuer (Lohn-

steuer), Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag, hat der Bezugsbe-

rechtigte selbst zu tragen. 

 

ii)  Weitere Ausgestaltung (Ermächtigung) 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats – 

sofern der Vorstand selbst betroffen ist, wird der Aufsichtsrat allein 

ermächtigt – die weiteren Einzelheiten zur Ausgestaltung des Akti-

enoptionsplans 2021 zu bestimmen. Hierzu gehören insbesondere: 

 

- die Festlegung der Anzahl der auf den einzelnen oder eine 

Gruppe von Berechtigten entfallenden ausgegebenen Optionen, 

- die Regelungen über die Behandlung von Optionen in Sonderfäl-

len (z.B. Mutter-/Vaterschaftsurlaub oder Elternzeit des Bezugs-

berechtigten), 

- die Regelung von Verfallgründen, 

- die Anpassung des Aktienbezuges/Verwässerungsschutzes bei 

Kapitalmaßnahmen und Umwandlung der Gesellschaft. 

 

jj) Berichtspflicht des Vorstands 

 

Der Vorstand wird über die Ausnutzung des Aktienoptionsplans 

2021 und die den Bezugsberechtigten in diesem Rahmen gewähr-

ten Optionen für jedes Geschäftsjahr nach den einschlägigen ge-

setzlichen Vorschriften jeweils im Anhang zum Jahresabschluss 

oder im Geschäftsbericht berichten (§ 285 Nr. 9a HGB, § 314 Abs. 

1 Nr. 6a HGB, § 160 Abs. 1 Nr. 5 AktG). 

 

c) Bedingtes Kapital II 2021 

 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um EUR 1.387.028 durch Ausgabe 

von bis zu 1.387.028 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt 

erhöht (Bedingtes Kapital II 2021). Die bedingte Kapitalerhöhung dient aus-

schließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der 

Hauptversammlung vom 15. Dezember 2021 gemäß Tagesordnungspunkt 8 

lit. b) bis zum 14. Dezember 2026 gewährt werden. Die bedingte Kapitaler-

höhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der ausgegebenen 

Optionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch 

machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen auf dieses Bedingte 
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Kapital II 2021 zurückgreift. Die Ausgabe der Aktien aus dem Bedingten Ka-

pital II 2021 erfolgt zu dem in der Ermächtigung bestimmten Ausübungspreis 

als Ausgabebetrag. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäfts-

jahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionen entstehen, am Gewinn 

teil.  

 

d) Satzungsänderung  

 

§ 4b der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

 

„    § 4b Bedingtes Kapital II 2021 

 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 1.387.028,00 durch Aus-

gabe von bis zu 1.387.028 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückak-

tien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II 2021).  

 

(2) Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Op-

tionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 

15. Dezember 2021 gemäß Tagesordnungspunkt 8 lit. b) bis zum 

14. Dezember 2026 gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird 

nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der ausgegebenen Optionen 

von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch ma-

chen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen auf dieses Be-

dingte Kapital II 2021 zurückgreift. Die Ausgabe der Aktien aus dem Be-

dingten Kapital II 2021 erfolgt zu dem in der Ermächtigung bestimmten 

Ausübungspreis als Ausgabebetrag. Die neuen Aktien nehmen vom Be-

ginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionen 

entstehen, am Gewinn teil.  

 

(3) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt die Fassung der Satzung jeweils ent-

sprechend der Ausnutzung des Bedingten Kapitals II 2021 anzupassen.“ 

 

9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung 

eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Akti-

onäre unter Aufhebung der bisherigen Ermächtigung  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

a) Die in der Hauptversammlung vom 20. Dezember 2016 zu Tagesordnungs-

punkt 7, bis zum 19. Dezember 2021 geltende Ermächtigung des Vorstands 

zum Erwerb eigener Aktien wird aufgehoben. 
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 Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien in Höhe von 10 % des 

Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung am 

15. Dezember 2021 zu erwerben. 

 

Die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, wel-

che die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder welche ihr 

nach §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 10 % des 

Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. 

 

b) Die Ermächtigung wird mit Ablauf der Hauptversammlung, auf der darüber 

beschlossen wird, wirksam und gilt bis zum 14. Dezember 2026. 

 

c) Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands und innerhalb der sich aus den 

aktienrechtlichen Grundsätzen ergebenden Grenzen unter Wahrung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) über die Börse oder außerhalb 

der Börse, letzteres insbesondere durch ein öffentliches Kaufangebot und 

auch unter Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre. Bei einem öf-

fentlichen Kaufangebot kann die Gesellschaft entweder einen Preis oder 

eine Preisspanne für den Erwerb festlegen. 

 

(i)  Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der gezahlte Kauf-

preis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der Er-

öffnungsauktionspreise im XETRA®-Handel an der Frankfurter 

Wertpapierbörse (oder einem von der Deutschen Börse AG be-

stimmten Nachfolgesystem) an den letzten zehn Börsenhandelsta-

gen vor dem Erwerb (maßgeblicher Kurs) um nicht mehr als 5 % 

überschreiten und um nicht mehr als 10 % unterschreiten. Findet 

ein XETRA®-Handel in Aktien der Gesellschaft nicht statt, so be-

stimmt sich der maßgebliche Kurs aus dem Durchschnitt der Eröff-

nungsauktionspreise an derjenigen Börse an der in diesen zehn 

Börsenhandelstagen die höchste Anzahl an Aktien der Gesellschaft 

in Summe gehandelt wurden.  

 

(ii) Erfolgt der Erwerb der Aktien außerhalb der Börse, darf der gezahlte 

Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den maßgeblichen 

Wert einer Aktie der Gesellschaft um nicht mehr als 10 % über- oder 

unterschreiten.  

 

(iii) Der maßgebliche Wert ist bei einem öffentlichen Kaufangebot der 

Durchschnitt der maßgeblichen Kurse an den letzten zehn Börsen-

handelstagen vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des 

Kaufangebots. Das Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorse-

hen. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines formellen Ange-

bots nicht unerhebliche Abweichungen des Börsenkurses der Aktie 



27 von 44 

 

der Gesellschaft gegenüber dem maßgeblichen Wert, so kann das 

Angebot angepasst werden. Im Falle der Anpassung wird auf den 

Durchschnitt der maßgeblichen Kurse an den letzten zehn Börsen-

handelstagen vor der Veröffentlichung der Angebotsanpassung ab-

gestellt. 

 

(iv) Bei einem Erwerb der Aktien außerhalb der Börse in sonstiger 

Weise ist der maßgebliche Wert der Durchschnitt der maßgeblichen 

Kurse an den letzten zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag des 

Abschlusses des dem Erwerb zugrundeliegenden Vertrages. 

 

(v) Ist ein Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft zum maßgeblichen 

Zeitpunkt nicht vorhanden, so wird der maßgebliche Wert anhand 

des von dem durch einen vom Vorstand mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats beauftragten Wirtschaftsprüfer ermittelten inneren Werts 

einer Aktie der NASCO Energie & Rohstoff AG berechnet. 

 

(vi) Überschreitet bei einem öffentlichen Kaufangebot die Zeichnung 

das Volumen des Angebotes, erfolgt die Annahme nach Quoten. 

Dabei kann eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen 

bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie eine Rundung 

nach kaufmännischen Gesichtspunkten unter insoweit partiellem 

Ausschluss eines eventuellen Rechts der Aktionäre zur Andienung 

ihrer Aktien vorgesehen werden. 

 

d) Der Vorstand wird ermächtigt, gehaltene eigene Aktien mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a 

AktG) zu anderen Zwecken als dem Handel in eigenen Aktien wieder zu ver-

äußern.  

 

(i) Die Veräußerung der gehaltenen eigenen Aktien kann über die 

Börse erfolgen. 

 

(ii) Daneben kann die Veräußerung auch in anderer Weise als über die 

Börse vorgenommen werden, insbesondere auch zur Erfüllung von 

durch die Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften ein-

geräumten Wandlungs- oder Optionsrechten sowie gegen Sachleis-

tungen etwa zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen oder ge-

werblichen Schutzrechten.  

 

Eine Veräußerung außerhalb der Börse ist insbesondere auch zu-

lässig, sofern maximal Aktien, die 10 % des Grundkapitals nicht 

überschreiten, und zwar sowohl berechnet auf den Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens dieser Ermächtigung als auch auf den Zeitpunkt 
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der Ausübung der Ermächtigung veräußert werden und die gehal-

tenen eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den 

Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum 

Zeitpunkt der Veräußerung nicht um mehr als 5 % (ohne Nebenkos-

ten) unterschreitet. Ist ein Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft 

zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht vorhanden, so darf der Ver-

äußerungspreis den durch einen vom Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats beauftragten Wirtschaftsprüfer ermittelten inneren 

Wert einer Aktie der NASCO Energie & Rohstoff AG zum Zeitpunkt 

der Veräußerung nicht um mehr als 5 % (ohne Nebenkosten) unter-

schreiten. 

 

Auf den Betrag von 10 % des Grundkapitals gemäß dem vorherigen 

Satz ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die auf-

grund einer anderen entsprechenden Ermächtigung unter Aus-

schluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender An-

wendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bis zu der jeweiligen Aus-

übung der vorliegenden Ermächtigung ausgegeben bzw. veräußert 

werden, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist.  

 

Das Bezugsrecht der Aktionäre ist dabei in allen Fällen dieses lit. d) ausge-

schlossen. 

 

e) Der Vorstand wird des Weiteren ermächtigt, eigene Aktien den Aktionären 

aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots unter Wahrung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) zum Bezug anzubieten. Der 

Vorstand kann in diesem Fall mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht für Spitzenbeträge ausschließen.  

 

f) Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die eigenen Aktien mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. 

Die Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. Der Vorstand kann abwei-

chend hiervon bestimmen, dass das Grundkapital bei der Einziehung unver-

ändert bleibt und sich stattdessen durch die Einziehung der Anteil der übri-

gen Stückaktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht (vereinfach-

tes Einziehungsverfahren gem. § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG). Der Vorstand ist in 

diesem Fall zur Anpassung der Angabe der Zahl der Stückaktien in der Sat-

zung ermächtigt. 

 

g) Der Vorstand wird außerdem ermächtigt, die eigenen Aktien im Zusammen-

hang mit aktienbasierten Vergütungs- beziehungsweise Belegschaftsaktien-

programmen der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen zu ver-

wenden und an Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft 

oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder standen, sowie 
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an Organmitglieder von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen 

auszugeben. Die eigenen Aktien können den vorgenannten Personen und 

Organmitgliedern insbesondere entgeltlich oder unentgeltlich zum Erwerb 

angeboten, zugesagt und übertragen werden, wobei das Arbeits- bezie-

hungsweise Anstellungs- oder Organverhältnis zum Zeitpunkt des Angebots, 

der Zusage oder der Übertragung bestehen muss. 

 

h) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die gehaltenen eigenen Aktien wie folgt zu 

verwenden: 

 

 Sie können zur Bedienung von Erwerbspflichten oder Erwerbsrechten auf 

NASCO-Aktien verwendet werden, die mit Vorstandsmitgliedern der NASCO 

Energie & Rohstoff AG im Rahmen der Regelung zur Vorstandsvergütung 

vereinbart wurden bzw. werden. Insbesondere können sie den Mitgliedern 

des Vorstands der NASCO Energie & Rohstoff AG vom Aufsichtsrat zum 

Erwerb angeboten oder mit einer Sperrfrist zugesagt bzw. übertragen wer-

den, wobei die Mitgliedschaft im Vorstand zum Zeitpunkt des Angebots oder 

der Zusage bestehen muss. Für neu zu gewährende Aktienzusagen beträgt 

die Mindestsperrfrist rund vier Jahre und darf frühestens mit Ablauf des zwei-

ten Tages nach Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse im vierten Kalen-

derjahr nach dem Zeitpunkt der Zusage enden. Das Bezugsrecht der Aktio-

näre ist dabei ausgeschlossen. 

 

 Die Einzelheiten der Vergütung für die Vorstandsmitglieder werden vom Auf-

sichtsrat festgelegt. Hierzu gehören auch Regelungen über die Unverfallbar-

keit von Aktienzusagen, die einem Mitglied des Vorstands anstelle eines 

Teils der zur Abrechnung kommenden variablen Vergütung (Bonus) gewährt 

werden; ebenso Regelungen über die Behandlung von Aktienzusagen in 

Sonderfällen, wie etwa bei Pensionierung, Erwerbsunfähigkeit oder Tod, für 

die z.B. ein Barausgleich zum Stichtag des Ausscheidens vorgesehen wer-

den kann. 

 

i) Die Ermächtigungen unter lit. a) bis h) können ganz oder in Teilbeträgen, 

einmal oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam durch die Gesellschaft, aber 

auch durch ihre Konzernunternehmen oder für ihre oder deren Rechnung 

durch Dritte ausgenutzt werden. 

 

10.  Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rah-

men des Erwerbs und der Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 

AktG unter Bezugsrechtsausschluss und Ausschluss des Andienungsrechts 

der Aktionäre 

 

In Ergänzung der unter Tagesordnungspunkt 9 zu beschließenden Ermächtigung 

zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG soll eine Ermächtigung erteilt 
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werden, eigene Aktien auch unter Einsatz von Derivaten zu erwerben und zu veräu-

ßern.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

a) In Ergänzung der unter Tagesordnungspunkt 9 zu beschließenden Ermäch-

tigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG darf der Er-

werb von Aktien gemäß der unter Tagesordnungspunkt 9 zu beschließenden 

Ermächtigung außer auf den dort beschriebenen Wegen auch unter Einsatz 

von bestimmten Derivaten durchgeführt werden. Mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats können Optionen veräußert werden, die die Gesellschaft zum Er-

werb eigener Aktien bei Ausübung der Option verpflichten („Put-Optionen“), 

Optionen erworben und ausgeübt werden, die der Gesellschaft das Recht 

vermitteln, eigene Aktien bei Ausübung der Option zu erwerben („Call-Opti-

onen“), Terminkaufverträge über eigene Aktien abgeschlossen werden, bei 

denen zwischen Abschluss des Kaufvertrages und der Lieferung der erwor-

benen Aktien mehr als zwei Börsentage liegen („Terminkäufe“), und eigene 

Aktien unter Einsatz einer Kombination aus diesen Derivaten (nachfolgend 

werden alle vorgenannten Gestaltungen als „Eigenkapitalderivate“ be-

zeichnet) erworben werden. 

 

Alle Aktienerwerbe unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten in Ausübung die-

ser Ermächtigung sind dabei auf Aktien im Umfang von höchstens 5 % des 

zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung über diese Er-

mächtigung bestehenden Grundkapitals beschränkt. Die Laufzeit eines Ei-

genkapitalderivats darf jeweils 18 Monate nicht überschreiten und muss so 

gewählt werden, dass der Erwerb der eigenen Aktien in Ausübung des Ei-

genkapitalderivats nicht nach dem 14. Dezember 2026 erfolgen darf.  

 

b) Für die Veräußerung und Einziehung von Aktien, die unter Einsatz von Ei-

genkapitalderivaten erworben werden, gelten die zu Tagesordnungspunkt 9 

festgesetzten Regeln. 

 

 

Zu Tagesordnungspunkt 9 und Tagesordnungspunkt 10: 
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Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen der Ermäch-

tigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 

Halbsatz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

 

a) Einleitung 

 

Der Vorstand hat zu Punkt 9 und Punkt 10 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Abs. 1 

Nr. 8 Satz 5, Halbsatz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die 

Gründe für den Bezugsrechtsausschluss erstattet.  

Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 

 

b) Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG  

 

In Punkt 9 der Tagesordnung wird die Gesellschaft ermächtigt, eigene Aktien zu er-

werben, durch Tagesordnungspunkt 10 wird die Möglichkeit des Erwerbs unter Ein-

satz von Eigenkapitalderivaten geregelt.  

 

Deutsche Unternehmen dürfen eigene Aktien in begrenztem Umfang auf Grund einer 

besonderen Ermächtigung durch die Hauptversammlung erwerben. Die Laufzeit der 

Ermächtigung ist nicht mehr wie früher auf 18 Monate, sondern auf fünf Jahre be-

grenzt. Damit soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, im Interesse der Gesell-

schaft und ihrer Aktionäre eigene Aktien bis zu einer Höhe von 10 % des derzeitigen 

Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Dabei soll der Gesellschaft vorliegend 

die Möglichkeit gegeben werden, eigene Aktien zu allen gesetzlich zulässigen Zwe-

cken zu erwerben, etwa zur Reduzierung der Eigenkapitalausstattung, zur Kaufpreis-

zahlung für Akquisitionen oder aber, um die Aktien wieder zu veräußern.  

 

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, 

eigene Aktien u.a. durch ein öffentliches, an die Aktionäre der Gesellschaft zu rich-

tendes Kaufangebot zu erwerben. Der Gesellschaft wird damit größere Flexibilität ein-

geräumt. In Fällen in denen dies im angemessenen Interesse der Gesellschaft liegt, 

soll der Vorstand bei Wahrung der Voraussetzungen des § 53a AktG das Andie-

nungsrecht der Aktionäre ausschließen können. 

 

Bei dem Erwerb eigener Aktien über ein öffentliches Kaufangebot ist der aktienrecht-

liche Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Sofern ein öffentliches Kaufangebot 

überzeichnet ist, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Jedoch soll es zulässig 

sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis 

zu maximal 100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, glatte Er-

werbsquoten festlegen zu können und trotzdem kleine Aktienbestände zu berücksich-

tigen.  
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Der Einsatz von Eigenkapitalderivaten beim Erwerb eigener Aktien gibt der Gesell-

schaft die Möglichkeit, einen Rückkauf zu optimieren. Er soll, wie schon die geson-

derte Begrenzung auf 5 % des Grundkapitals verdeutlicht, das Instrumentarium des 

Aktienrückkaufs ergänzen, aber zugleich auch seine Einsatzmöglichkeiten erweitern. 

Sowohl die Vorgaben für die Ausgestaltung der Optionen als auch die Vorgaben für 

die zur Belieferung geeigneten Aktien stellen sicher, dass auch bei dieser Erwerbs-

form den Anforderungen des § 53a AktG Rechnung getragen werden kann. Die Lauf-

zeit der Optionen wird grundsätzlich 18 Monate nicht übersteigen. 

 

Bei der Veräußerung von Put-Optionen wird dem Erwerber der Put-Option das Recht 

gewährt, Aktien der Gesellschaft zu einem in der Put-Option festgelegten Preis, dem 

Ausübungspreis, an die Gesellschaft zu veräußern. Als Gegenleistung erhält die Ge-

sellschaft eine Optionsprämie, die unter Berücksichtigung unter anderem des Aus-

übungspreises, der Laufzeit der Option und der Volatilität der eigenen Aktien dem 

Wert des Veräußerungsrechts entspricht. Wird die Put-Option ausgeübt, vermindert 

die Optionsprämie, die der Erwerber der Put-Option gezahlt hat, den von der Gesell-

schaft für den Erwerb der Aktie insgesamt erbrachten Gegenwert. Die Ausübung der 

Put-Option ist für den Optionsinhaber in der Regel dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn 

der Kurs der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ausübung unter dem Aus-

übungspreis liegt, weil er dann die Aktie zu dem höheren Ausübungspreis verkaufen 

kann. Aus Sicht der Gesellschaft kann der Aktienrückkauf unter Einsatz von Put-Op-

tionen etwa den Vorteil bieten, dass der Ausübungspreis bereits bei Abschluss des 

Optionsgeschäfts festgelegt wird, während die Liquidität erst am Ausübungstag ab-

fließt. Übt der Optionsinhaber die Option nicht aus, weil der Aktienkurs am Aus-

übungstag über dem Ausübungspreis liegt, kann die Gesellschaft auf diese Weise 

zwar keine eigenen Aktien erwerben, ihr verbleibt jedoch die vereinnahmte Options-

prämie.  

 

Beim Erwerb einer Call-Option erhält die Gesellschaft gegen Zahlung einer Options-

prämie das Recht, eine vorher festgelegte Anzahl an eigenen Aktien zu einem vorher 

festgelegten Preis, dem Ausübungspreis, vom Veräußerer der Option, dem Stillhalter, 

zu kaufen. Die Ausübung der Call-Option ist für die Gesellschaft dann wirtschaftlich 

sinnvoll, wenn der Kurs der eigenen Aktien über dem Ausübungspreis liegt, da sie die 

Aktien dann zu dem niedrigeren Ausübungspreis vom Stillhalter kaufen kann. Zusätz-

lich wird die Liquidität der Gesellschaft erst dann mit dem vereinbarten Ausübungs-

preis belastet, wenn bei Ausübung der Call-Option der festgelegte Preis für die Aktien 

gezahlt werden muss.  

 

Beim Terminkauf erwirbt die Gesellschaft die Aktien nach der Vereinbarung mit dem 

Terminverkäufer zu einem bestimmten, in der Zukunft liegenden Termin zu dem bei 

Abschluss des Terminkaufs festgelegten Erwerbspreis. Der Abschluss von Termin-

käufen kann für die Gesellschaft sinnvoll sein, wenn sie einen Bedarf an eigenen Ak-

tien zum Termin zu einem bestimmten Preisniveau sichern will.  
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Die an den Derivatgeschäften nicht beteiligten Aktionäre erleiden keinen wesentli-

chen wertmäßigen Nachteil, weil ihre Stellung insoweit der Stellung der Aktionäre 

beim Aktienrückkauf über die Börse, bei dem nicht alle Aktionäre tatsächlich Aktien 

an die Gesellschaft verkaufen können, entspricht. Sowohl die Vorgaben für die Aus-

gestaltung der Derivate als auch die Vorgaben für die zur Belieferung geeigneten Ak-

tien stellen sicher, dass auch bei dieser Erwerbsform den Anforderungen des § 53a 

AktG umfassend Rechnung getragen wird. Insofern ist es, auch unter dem § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG zugrundeliegenden Rechtsgedanken, gerechtfertigt, dass den Ak-

tionären kein Recht zustehen soll, solche Derivatgeschäfte mit der Gesellschaft ab-

zuschließen. Ein Recht der Aktionäre auf Abschluss von Derivatgeschäften besteht 

auch nicht, soweit beim Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Eigenkapitalderiva-

ten ein bevorrechtigtes Angebot für den Abschluss von Derivatgeschäften, bezogen 

auf geringe Stückzahlen an Aktien, vorgesehen wird. Der Ausschluss des Bezugs- 

und des Andienungsrechts ermöglicht es, Derivatgeschäfte kurzfristig abzuschließen, 

was bei einem Angebot zum Abschluss von solchen Derivatgeschäften an alle Aktio-

näre nicht möglich wäre.  

 

Beim Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten soll Aktionären 

ein Recht auf Andienung ihrer Aktien nur zustehen, soweit die Gesellschaft aus den 

Eigenkapitalderivaten ihnen gegenüber zur Abnahme der Aktien verpflichtet ist. An-

derenfalls wäre der Einsatz von Eigenkapitalderivaten im Rahmen des Rückerwerbs 

eigener Aktien nicht möglich, und die damit für die Gesellschaft verbundenen Vorteile 

wären nicht erreichbar. Der Vorstand hält die Nichtgewährung beziehungsweise Ein-

schränkung des Andienungsrechts nach sorgfältiger Abwägung der Interessen der 

Aktionäre und des Interesses der Gesellschaft aufgrund der Vorteile, die sich aus dem 

Einsatz von Eigenkapitalderivaten für die Gesellschaft ergeben können, für gerecht-

fertigt. 

 

c) Verwendungsmöglichkeiten der eigenen Aktien 

 

In Punkt 9 der Tagesordnung wird die Gesellschaft ermächtigt, gehaltene Aktien wie-

der zu veräußern. Gemäß Tagesordnungspunkt 10 gilt diese Ermächtigung auch für 

die Fälle des Erwerbs eigener Aktien unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten. Die 

Möglichkeit zum Wiederverkauf eigener Aktien dient der vereinfachten Mittelbeschaf-

fung. Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG kann die Hauptversammlung der Gesell-

schaft auch zu einer anderen Form der Veräußerung als über die Börse unter Aus-

schluss des Bezugsrechts ermächtigen.  

 

Insbesondere können die eigenen Aktien entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu 

einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft im 

Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Die Möglichkeit einer sol-

chen Veräußerung liegt im Interesse der Gesellschaft. Sie erlaubt eine schnellere und 

kostengünstigere Platzierung der Aktien als deren Veräußerung unter entsprechen-
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der Anwendung der Regeln eines Bezugsrechts der Aktionäre. Den Aktionären ent-

steht nach der Wertung des Gesetzgebers kein Nachteil, da sie, soweit sie am Erhalt 

ihrer Stimmrechtsquote interessiert sind, die entsprechende Anzahl von Aktien jeder-

zeit an der Börse erwerben können.  

 

Darüber hinaus schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, eigene Aktien als Gegen-

leistung bei dem Erwerb von Unternehmen, von Beteiligungen an Unternehmen oder 

von gewerblichen Schutzrechten anbieten zu können. Der internationale Wettbewerb 

und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Akquisi-

tionsfinanzierung. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den not-

wendigen Handlungsspielraum geben, um Akquisitionschancen schnell und flexibel 

nutzen zu können. 

 

Ferner ermöglicht es die Ermächtigung, dass die eigenen Aktien den Aktionären der 

Gesellschaft aufgrund eines Angebots, das an alle Aktionäre gerichtet ist und den 

Gleichheitsgrundsatz beachtet, zum Bezug angeboten werden. In einem solchen Fall 

kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht für Spitzenbe-

träge ausschließen. 

 

Außerdem ist die Gesellschaft berechtigt, die gehaltenen eigenen Aktien auch zur 

Erfüllung von Wandlungs- oder Optionsrechten zu verwenden, die von der Gesell-

schaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften eingeräumt wurden. Voraussetzung für 

diese Art der Verwendung ist der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. 

 

Schließlich sieht die Ermächtigung die Möglichkeit vor, dass die gehaltenen eigenen 

Aktien ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden können.  

 

Gehaltene eigene Aktien können außerdem im Zusammenhang mit aktienbasierten 

Vergütungs- beziehungsweise Belegschaftsaktienprogrammen verwendet werden. 

Die Gesellschaft fördert eine Eigentümerkultur im Unternehmen und ermöglicht Mit-

arbeitern und Führungskräften möglichst weltweit über Aktienprogramme und aktien-

basierte Vergütung eine Beteiligung am Unternehmen und seiner Entwicklung. Eine 

solche Beteiligung ist auch vom Gesetzgeber erwünscht und wird daher in mehrfa-

cher Weise erleichtert. Die Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter der Gesellschaft oder 

mit ihr verbundener Unternehmen sowie an Organmitglieder von mit der Gesellschaft 

verbundenen Unternehmen soll die Identifikation der genannten Personen mit der 

Gesellschaft stärken. Sie sollen an das Unternehmen gebunden und auch als Aktio-

näre an dessen langfristiger Entwicklung beteiligt werden. Hierdurch sollen im Inte-

resse des Unternehmens und seiner Aktionäre das Verständnis und die Bereitschaft 

zur Übernahme größerer, vor allem wirtschaftlicher Mitverantwortung gestärkt wer-

den. Die Ausgabe von Aktien ermöglicht auch Gestaltungen mit langfristiger Anreiz-

wirkung, bei denen nicht nur positive, sondern auch negative Entwicklungen Berück-

sichtigung finden können. So erlaubt beispielsweise die Gewährung von Aktien mit 

einer Veräußerungssperre oder Sperrfrist oder mit Halteanreizen zusätzlich zu dem 
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Bonus- auch einen Malus-Effekt im Fall von negativen Entwicklungen. Sie soll damit 

einen Anreiz geben, auf eine dauerhafte Wertsteigerung für das Unternehmen zu ach-

ten. 

 

d) Berichterstattung 

 

Der Vorstand wird der jeweils folgenden Hauptversammlung über eine Ausnutzung 

dieser Ermächtigung berichten. Zudem gibt die Gesellschaft im Anhang zum jeweili-

gen Jahresabschluss den Bestand an eigenen Aktien der Gesellschaft, den Zeitpunkt 

des Erwerbs, die Gründe für den Erwerb, bei entsprechenden Transaktionen im be-

treffenden Geschäftsjahr auch die jeweiligen Erwerbe oder Veräußerungen unter An-

gabe der Zahl der Aktien, des Erwerbs- oder Veräußerungspreises sowie die Verwen-

dung des Erlöses, an. 

 

11.  Beschlussfassung über die Neufassung und Ergänzung von § 18 der Satzung 

(Voraussetzung für die Teilnahme und Stimmrechtsausübung) 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

§ 18 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„§ 18 Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung, 

 Teilnahme von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern,  

Bild- und Tonübertragungen 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft angemeldet haben. 

Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten 

Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einbe-

rufung kann eine auf bis zu drei Tage vor der Hauptversammlung verkürzte Frist vor-

gesehen werden. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind 

nicht mitzurechnen. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in 

deutscher oder englischer Sprache erfolgen. 

(2) Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Haupt-

versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Hierfür reicht ein 

Nachweis gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis muss sich auf den Beginn 

des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung beziehen und der Gesell-

schaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs 

Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann eine auf bis zu 

drei Tage vor der Hauptversammlung verkürzte Frist vorgesehen werden. Der Tag der 

Hauptversammlung und der Tage des Zugangs sind nicht mitzurechnen. Die Gesell-

schaft ist berechtigt, zweifelhafte Nachweise zu überprüfen und bei Verdacht eines 

gefälschten oder fälschlich ausgestellten Nachweises den betreffenden Aktionär um 

weitere Nachweise zu ersuchen oder zurückzuweisen. 



36 von 44 

 

(3) Für den Nachweis genügt auch ein von der Gesellschaft oder von innerhalb der Euro-

päischen Union ansässigen Notaren, Wertpapiersammelbanken oder Kredit- und Fi-

nanzdienstleistungsinstitute ausgestellter Nachweis. Hierbei reicht ein in Textform 

(§126 b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis über den 

Anteilsbesitz aus. Für diesen Nachweis gelten § 18 Abs. 2 Satz 3 bis 6 entsprechend. 

(4) Die Einzelheiten der Anmeldung, des Nachweises über den Anteilsbesitz und die Aus-

stellung von Eintrittskarten sind in der Einladung bekannt zu geben. 

(5) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Gesellschaft kann 

einen oder mehrere Mitarbeiter der Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter zur Verfü-

gung stellen. Soweit gesetzlich nicht zwingend etwas anderes vorgeschrieben ist, sind 

die Vollmachten schriftlich oder auf einem anderen von der Gesellschaft näher zu be-

stimmenden Weg zu erteilen. Sofern neben der Schriftform gemäß dem vorangehen-

den Satz eine andere Form der Vollmachtserteilung zugelassen werden soll, ist dies 

zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen oder den 

Aktionären auf eine in der Einladung zur Hauptversammlung bekannt gegebenen 

Weise zugänglich zu machen, andernfalls verbleibt es, soweit gesetzlich nicht zwin-

gend etwas anderes gilt, bei der Schriftform. Die Regelung über die Form von Voll-

machten in diesem Absatz erstreckt sich nicht auf die Form der Erteilung von Voll-

machten an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und diesen 

durch das Aktiengesetz gleichgestellte Personen (§135 AktG). 

(6)  Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre auch ohne selbst vor Ort an-

wesend oder vertreten zu sein an der Hauptversammlung teilnehmen und sämtliche 

oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunika-

tion ausüben können (Online-Teilnahme) sowie Bestimmungen zum Umfang und zum 

Verfahren ein solchen Teilnahme und Rechteausübung zu treffen. Die Bestimmungen 

werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

(7) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an 

der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kom-

munikation abgeben dürfen (Briefwahl) sowie Bestimmungen zum Verfahren zu tref-

fen. Die Bestimmungen werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt 

gemacht. 

(8) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der Hauptversammlung 

persönlich teilnehmen. Ist einem Aufsichtsratsmitglied die Anwesenheit am Ort der 

Hauptversammlung nicht möglich, so kann es an der Hauptversammlung auch im 

Wege der Bild- und Tonübertragung teilnehmen, insbesondere wenn das betroffene 

Mitglied: 

a) seinen Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland hat oder 

b) versichert, aus persönlichen oder beruflichen Gründen verhindert zu sein. 
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(9) Die Hauptversammlung kann auszugsweise oder vollständig in Bild und Ton übertra-

gen werden. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlich-

keit uneingeschränkt Zugang hat. Der Vorstand entscheidet über Form, Umfang und 

gegebenenfalls über Zugangsbeschränkungen der Übertragung. Die Form der Über-

tragung ist in der Einberufung bekannt zu geben.“ 

 
 

 

- Ende der Tagesordnung – 

 

 

II. Weitere Angaben zur Einberufung 

 

Voraussetzungen für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Internet und 

die Ausübung des Stimmrechts 

 

Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates entschieden, dass die 

diesjährige Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der 

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesell-

schaft) abgehalten wird, § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genos-

senschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswir-

kungen der COVID-19-Pandemie („COVMG“). 

 

Für die Aktionäre erfolgt eine Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung im 

Internet über das passwortgeschützte Aktionärsportal der Gesellschaft, welches unter dem 

Link 

 

https://nasco.hvanmeldung.de 

 

zu erreichen ist. 

 

Es können nur diejenigen Aktionäre die gesamte Hauptversammlung im Internet verfolgen, die 

sich in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zur Hauptversammlung 

angemeldet haben. Dies gilt entsprechend für die Ausübung des Stimmrechts. Zugangsdaten 

und weitere Informationen erhalten die Aktionäre nach ihrer Anmeldung. 

 

Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens am 11. Dezember 2021 (24:00 Uhr) unter 

folgender Adresse zugehen: 

 

NASCO Energie & Rohstoff AG 

c/o UBJ GmbH 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 
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Telefax: +49 (0) 40 6378 5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Verfolgung der gesamten Haupt-

versammlung im Internet und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Hierzu ist ein in 

Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteils-

besitzes durch das depotführende Institut erforderlich. 

 

Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (Nachweis-

stichtag), d.h. auf den 24. November 2021 (0:00 Uhr), zu beziehen. Maßgeblich für die Be-

rechtigung zur Verfolgung der gesamten Versammlung im Internet und zur Ausübung des 

Stimmrechts ist somit der Aktienbesitz zu diesem Stichtag.  

 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss der Gesellschaft spätestens am 11. Dezember 2021 

(24:00 Uhr) unter folgender Adresse zugehen: 

 

NASCO Energie & Rohstoff AG 

c/o UBJ GmbH 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: +49 (0) 40 6378 5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung von Aktionärsrechten, insbesondere des 

Stimmrechts, als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes in der vorstehend be-

schriebenen Weise erbracht hat; insbesondere haben Veräußerungen oder sonstige Übertra-

gungen der Aktien nach dem Nachweisstichtag im Verhältnis zur Gesellschaft keine Bedeu-

tung für den Umfang und die Ausübung der gesetzlichen Aktionärsrechte, insbesondere des 

Stimmrechts, des bisherigen Aktionärs. Entsprechendes gilt für den Erwerb von Aktien nach 

dem Nachweisstichtag. Personen, die erst nach dem Nachweisstichtag Aktien erwerben, sind 

nicht stimmberechtigt. Die Anmeldung zur Hauptversammlung hindert die Aktionäre im Übri-

gen nicht an der freien Verfügung über ihre Aktien.  

 

Vollmachten; Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte 

 

Aktionäre, die die Hauptversammlung nicht persönlich verfolgen und/oder ihr Stimmrecht nicht 

persönlich ausüben möchten, können sich bei der Ausübung ihrer Rechte auch durch Bevoll-

mächtigte, z.B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder 

eine andere Person, vertreten lassen. Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts durch 

Bevollmächtigte ist die form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung. 

 

Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-

über der Gesellschaft bedürfen der Textform. 
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Die Aktionäre erhalten nach der Anmeldung zusammen mit den Zugangsdaten ein Formular 

zur Vollmachterteilung an einen Bevollmächtigten. Das Formular zur Vollmachterteilung an 

einen Bevollmächtigten steht auch im Internet unter  

 

https://www.nasco.ag 

 

unter der Rubrik Investor Relations und dort unter „Hauptversammlung 2021“ zum Download 

zur Verfügung. Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmäch-

tigung mittels der zur Verfügung gestellten Formulare sind an die folgende Anschrift zu senden:  

 

NASCO Energie & Rohstoff AG 

c/o UBJ GmbH 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: +49 (0) 40 6378 5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Die Erteilung von Vollmachten sowie ihr Widerruf kann zusätzlich elektronisch erfolgen und 

übermittelt werden, indem das unter 

 

https://nasco.hvanmeldung.de 

 

bereitgestellte passwortgeschützte Aktionärsportal der Gesellschaft genutzt wird. 

 

Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und diesen durch das Aktiengesetz 

gleichgestellte Personen können im Rahmen der für sie bestehenden aktiengesetzlichen Son-

derregelung (§ 135 AktG) abweichende Anforderungen an die ihnen zu erteilenden Vollmach-

ten vorsehen. Diese Anforderungen können bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden erfragt 

werden. 

 

Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, sich bei der Ausübung des Stimm-

rechts durch einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertre-

ter vertreten zu lassen. Auch hier ist die form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptver-

sammlung Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts durch den Stimmrechtsvertreter 

der Gesellschaft. Soweit Aktionäre den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

bevollmächtigen, müssen sie diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimm-

rechts erteilen. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Der Stimmrechtsvertreter 

der Gesellschaft ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. 

 

Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

können elektronisch über das passwortgeschützte Aktionärsportal der Gesellschaft unter 

 

https://nasco.hvanmeldung.de 
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erteilt werden. Diese Möglichkeit besteht bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptver-

sammlung. 

 

Alternativ können Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter bis zum 14. Dezember 2021 (eingehend bei der Gesellschaft) unter Verwen-

dung der von der Gesellschaft dafür vorgesehenen Vollmachtsformulare erteilt werden. Die 

Aktionäre erhalten diese Vollmachtsformulare nach erfolgter Anmeldung zusammen mit den 

mit der Einladung übersandten Unterlagen. Die Vollmacht und die Weisungen für den von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind aus organisatorischen Gründen spätestens 

bis zum 14. Dezember 2021 (Eingang bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu sen-

den:  

 

NASCO Energie & Rohstoff AG 

c/o UBJ GmbH 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: +49 (0) 40 6378 5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Bevollmächtigte (mit Ausnahme des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters) 

können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für 

die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung einer 

(Unter-)Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. 

 

Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl 

 

Aktionäre können ihre Stimmen auch im Wege elektronischer Kommunikation oder schriftlich 

abgeben, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen (Briefwahl). Voraussetzung für die 

Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl ist die form- und fristgerechte Anmeldung zur 

Hauptversammlung. 

 

Für die elektronische Briefwahl steht das passwortgeschützte Aktionärsportal der Gesellschaft 

unter 

https://nasco.hvanmeldung.de 

 

bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung zur Verfügung. Zugangsdaten er-

halten die Aktionäre nach ihrer Anmeldung. 

 

Alternativ können die Aktionäre für die Briefwahl nach erfolgter Anmeldung auch das zusam-

men mit den Zugangsdaten zugesandte Formular benutzen. Die schriftlichen Stimmabgaben 

müssen spätestens bis 14. Dezember 2021 (Tag des Eingangs) bei der Gesellschaft unter der 

folgenden Adresse eingegangen sein: 

 

NASCO Energie & Rohstoff AG 



41 von 44 

 

c/o UBJ GmbH 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: +49 40 6378 5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Zugänglichmachen von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen 

 

Gegenanträge von Aktionären zu den Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder Auf-

sichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten und Wahlvorschläge zur Wahl des Ab-

schlussprüfers und des Aufsichtsrats werden – soweit sie den anderen Aktionären zugänglich 

zu machen sind – bei Nachweis der Aktionärseigenschaft unverzüglich im Internet unter 

 

https://www.nasco.ag/investor-relations/ 

 

und dort unter „Hauptversammlung 2021“ veröffentlicht, wenn sie der Gesellschaft mindestens 

14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, also bis spätestens zum Ablauf des 30. No-

vember 2021 (24:00 Uhr) an die folgende Adresse übersandt wurden: 

 

NASCO Energie & Rohstoff AG 

Mittelweg 110c 

20149 Hamburg 

Telefax: +49 (0) 40 2261 630 40 

E-Mail: info@nasco.ag 

 

Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation 

 

Gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 COVID-19-Gesetz wird den Aktionären ein Fragerecht im Wege der 

elektronischen Kommunikation eingeräumt. Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats beschlossen, dass Fragen spätestens einen Tag vor der Versammlung 

im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind, um einen reibungslosen Ablauf der 

Hauptversammlung zu ermöglichen.  

 

Dementsprechend werden nur solche Fragen berücksichtigt, die bis spätestens zum Ablauf 

des 14. Dezember 2021 (24:00 Uhr) über das passwortgeschützte Aktionärsportal der Gesell-

schaft unter 

 

https://nasco.hvanmeldung.de 

 

eingereicht werden.  

 

Die Fragenbeantwortung erfolgt durch den Vorstand in der Hauptversammlung. Dabei ent-

scheidet der Vorstand gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-19-Gesetz nach pflichtgemäßem, 

freiem Ermessen, wie er die Fragen beantwortet. 



42 von 44 

 

 

Erklärung Widerspruch 

 

Aktionäre, die ihr Stimmrecht wie oben erläutert ausgeübt haben, haben abweichend von 

§ 245 Nr. 1 AktG die Möglichkeit, ohne Erscheinen in der Hauptversammlung Widerspruch 

gegen einen oder mehrere Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege der elektronischen 

Kommunikation zu erklären. Eine gültige Erklärung des Widerspruchs setzt voraus, dass der 

Aktionär oder der Bevollmächtigte den Widerspruch unter Angabe des Beschlusses, gegen 

den sich der Widerspruch richtet, bis zum Ende der Hauptversammlung über das passwortge-

schützte Aktionärsportal der Gesellschaft unter 

 

https://nasco.hvanmeldung.de 

 

einreicht. 

 

Informationen zum Datenschutz  

 

Die NASCO Energie & Rohstoff AG verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptver-

sammlung folgende Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten: Kontaktdaten (z.B. Name 

oder die E-Mail-Adresse), Informationen über Ihre Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwal-

tungsdaten (z.B. die Zugangsdaten). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rah-

men der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Ver-

arbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die NASCO Energie & 

Rohstoff AG ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um 

dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbe-

zogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich 

nicht zur Hauptversammlung anmelden. 

 

Für die Datenverarbeitung ist die NASCO Energie & Rohstoff AG verantwortlich. Die Kontakt-

daten des Verantwortlichen lauten: 

 

NASCO Energie & Rohstoff AG 

Mittelweg 110c 

20149 Hamburg 

Telefax: +49 (0) 40 2261 630 40 

E-Mail: info@nasco.ag 

 

Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergege-

ben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der 

NASCO Energie & Rohstoff AG zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durch-

führung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Haupt-

versammlungsdienstleister (wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer). 
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Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung 

der Dienstleistung notwendig ist. 

 

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis 

der Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem Teil-

nehmerverzeichnis über sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von bekanntma-

chungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlä-

gen werden, wenn diese Anträge von Ihnen gestellt werden, Ihre personenbezogenen Daten 

veröffentlicht. Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber 

nicht weniger als zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann 

gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung 

von Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversamm-

lung erforderlich. 

 

Für die virtuelle Hauptversammlung werden zusätzliche personenbezogene Daten in soge-

nannten „Logfiles“ verarbeitet, um die Virtualisierung technisch zu ermöglichen und deren Ad-

ministration zu vereinfachen. Dies betrifft z.B. Ihre IP-Adresse, den von Ihnen verwendeten 

Webbrowser sowie Datum und Uhrzeit des Aufrufs. Diese Daten werden nach der Durchfüh-

rung der Hauptversammlung gelöscht. Die Gesellschaft verwendet diese Daten zu keinen an-

deren Zwecken als hier angegeben. 

 

Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wurden, 

auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht, auf Berichti-

gung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu umfangreich 

verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig verarbeite-

ten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche 

Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenste-

hen). Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Übertragung sämtlicher von Ihnen an uns über-

gebene Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“). Zur Ausübung 

Ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an:  

 

info@nasco.ag 

 

Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichts-

behörde. 

 

Den Datenschutzbeauftragten der NASCO Energie & Rohstoff AG erreichen Sie unter folgen-

der Adresse: 

 

NASCO Energie & Rohstoff AG 

- Datenschutzbeauftragter - 

Mittelweg 110c 

20149 Hamburg 

Telefax: +49 (0) 40 2261 630 40 
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E-Mail: info@nasco.ag 

 

 

 

Hamburg, im November 2021 

    

 

NASCO Energie & Rohstoff AG 

Der Vorstand 

 


